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An alle Mitglieder des  

Kreisverband Pferdesport Mittelsachsen e.V. 
 

Am 06.06.2023 um 19.00 Uhr 
findet unsere Mitglieder - Wahl - Versammlung  

in der Reithalle des  

RV St.Georg Burgstädt  

Peniger Str. 60  in Burgstädt statt. 
 

Dazu möchten wir Euch recht herzlich einladen. 
 

Tagesordnung:  1.   Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Abstimmen der Tagesordnung 

4. Berichte des Vorstandes 

5. Bericht Kassenprüfer  

6. Bericht über die Delegiertenversammlung des Landesverbandes 

7. Diskussion  

8. Entlastung des alten Vorstandes  

9. Vortrag – Aufgaben des KV und Zusammenarbeit Verband Ref. S. Krönert   

10. Ehrungen und Auszeichnungen 

11. Wahl des Wahlleiters und Abstimmung über die Wahlordnung 

12. Wahlhandlung-Wahl des Vorstandes und der Delegierten des Landesverband  

13. Kurze Ansprache des neuen Vorsitzenden und Entlassung des Wahlleiters 

14. Vorhaben und Ziele des Kreisverbandes Pferdesport MS im Jahr 2023 

15. Schlusswort des Vorsitzenden 

                       
Neues Blatt mit Auszug Satzung § 12 / 3 und Anmeldung für Mitgliedervereine 

für eine kurze Rückmeldung telefonisch oder per Mail bedanken wir uns schon jetzt. 

Gerhard Bender – 01 74 / 34 77 575   cg.bender@freenet.de 

Conny Heyne – 01 73 / 56 54 0 63  cornelia.heyne@web.de 

Eure Conny Heyne  
Geschäftsführerin 

 

 

 

 

Datum 28.04.2023 

Kreisverband „Pferdesport Mittelsachsen“ e.V. 

mailto:cornelia.heyne@web.de
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Auszug aus der Satzung § 12 / 3 

  

 

a)   Jedes ordentliche Mitglied hat unabhängig von der Zahl seiner Mitglieder zwei Stimmen, 
die nicht übertragbar ist. Die Vertreter der Vereine, sofern sie nicht Vorstand nach § 26 
BGB sind, müssen sich für die Teilnahme an der Mitgliederversammlung durch eine 
schriftliche Bestätigung (Vollmacht) des Vorstands nach § 26 BGB ausweisen können. 
 

b) Die Pferdehaltenden Einrichtungen habe je eine Stimme in der Mitgliederversammlung. 
 

c) Die Ehrenmitglieder habe je eine Stimme in der Mitgliederversammlung. 
 

 
d) Die Vorstandsmitglieder nach § 26 BGB des KV habe eine eigene Stimme in der MV und  

können nicht gleichzeitig ein Mitglied in der MV vertreten. 
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  Vollmacht 

 

Delegierte zu Mitgliederversammlung  

  des Kreisverbandes Pferdesport Mittelsachsen 

   

Datum: ……………………….. 
 

 

  Delegierter 1 des Vereins 

  Name des Vereins : …………………………………………………………......................... 

  Anschrift des Vereins : ………………………………………………………………………… 

  Name des Delegierten : ……………………………………………………………………….. 

  Wohnort des Delegierten : …………………………………………………………………….. 

  Telefonnummer des Delegierten : ……………………………………………………………. 

   

  Delegierter 2 des Vereins 

  Name des Vereins : …………………………………………………………......................... 

  Anschrift des Vereins : ………………………………………………………………………… 

  Name des Delegierten : ……………………………………………………………………….. 

  Wohnort des Delegierten : …………………………………………………………………….. 

  Telefonnummer des Delegierten : ……………………………………………………………. 

 

  

Hiermit bestätigt der Vorstand des oben genannten Vereins die Ernennung der oben  

genannten Delegierten zur Mitgliederversammlung des Kreisverbandes und  

überträgt ihnen die Stimmrechte des Vereins. 

(dies ist bitte zu jeder Mitgliederversammlung des Kreisverbandes ausgefüllt vorzulegen 

bzw. bis 1 Woche vorher als Mail dem Kreisverband PS MS zuzusenden.) 

 

   

  

 

Unterschrift und Stempel 

Vereinsvorstand des oben  

genannten Vereines 


